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b) alle gemieteten und gepachteten sowie in Nutzung 
genommenen Grundmittel zu Bruttowerten mit 
einem Bruttoeinzelwert ab 500 M;

c) die Investitionsvorhaben, die von General- und 
Hauptauftragnehmern durchgeführt werden, ab 
dem Zeitpunkt ihrer geplanten Inbetriebnahme. 
Die Handelsfondsabgabe ist beim auftraggebenden 
Wirtschaftsorgan oder Betrieb des Handels zu 
planen;

d) die auf dem Konto 092 aktivierten Bodennutzungs
gebühren

mit Ausnahme:

1. der Grundmittel für Wissenschaft, Volksbildung, 
Kultur (einschließlich Forschung und Entwicklung, 
Berufsausbildung und Erwachsenenqualiflzierung 
— Kontengruppe 016), Gesundheits- und Sozial
wesen, Körperkultur (Kontengruppe 017) sowie 
Wohnungswesen (Kontengruppe 018),

2. der vermieteten, verpachteten bzw. in Nutzung 
gegebenen Grundmittel,

3. der Grundmittel, die dem Brandschutz und der 
Zivilverteidigung sowie der Abwehr und Bekämp
fung von Katastrophen dienen,

4. der Grundmittel (auch anteilig), die der Schulspei
sung dienen,

5. der Grundmittel (auch anteilig), die der Lagerung 
und dem Umschlag von Beständen der zentralen 
Reserven dienen.

6. der Anlagen zur Abwasserbehandlung und zur 
Reinhaltung der Atmosphäre von Ruß, Staub und 
Abgasen,

7. der EDV-Anlagen einschließlich der peripheren 
Geräte im 1. und 2. Einsatzjahr — das Inbetrieb
nahmejahr eingeschlossen — (bei Anwendern, die 
erstmalig eine EDV-Anlage einsetzen),

8. der in eigener Leistung hergestellten und aktivier
ten Automatisierungs- und Rationalisierungsmit
tel entsprechend § 7 Abs. 3 der Anordnung vom
6. Juli 1970 zur Förderung eigener Leistungen 
volkseigener Betriebe und Kombinate für die 
Automatisierung und Rationalisierung sowie für 
die Durchführung von Investitionen (GBl. III 
S. 13);

e) alle Materialbestände sowie unfertige und fertige 
Erzeugnisse bzw. Leistungen (Kontengruppen 10, 
11, 13 und 15)

mit Ausnahme:

der Bestände an unfertigen wissenschaftlich-tech
nischen und ökonomischen Forschungs- und Ent
wicklungsarbeiten (Kontengruppe 13);

f) alle Bestände an Handelsware (Kontengruppen 10 
und 16 bis 18), einschließlich der des Kommissions
handels, im volkseigenen Einzelhandel, im sozia
listischen Industriewaren-Großhandel sowie im 
sozialistischen Großhandel „Waren täglicher Be
darf“ zum Einzelhandelsverkaufspreis, in Gast
stätten zum Einkaufspreis,

mit Ausnahme:

1. der Bestände der zentralen Reserven,

2. der Bestände (auch anteilig) die der Durchfüh
rung der Schulspeisung dienen;

g) die noch nicht abgeschlossenen Investitionsvor
haben (Kontengruppe 19). Hiervon ausgenommen 
sind die noch nicht abgeschlossenen Investitions
vorhaben, für die nach ihrer Fertigstellung und 
Aktivierung als Grundmittel keine Handelsfonds
abgabe zu planen ist. Auf die noch nicht abge
schlossenen Investitionsvorhaben sind die für Be
stände im Umlaufmittelbereich gültigen Raten der 
Handelsfondsabgabe anzuwenden, soweit nicht die 
Ausnahmebestimmung gemäß § 2 Abs. 2 Anwen
dung findet.

(2) Werden Grund- und Umlaufmittel von mehreren 
Wirtschaftsorganen bzw. Betrieben gemeinsam genutzt 
bzw. besteht gemeinsame Beteiligung an Grund- und 
Umlaufmitteln, bezieht diese das nutzende Wirtschafts
organ bzw. der nutzende Handelsbetrieb in der Höhe 
in die Berechnungsbasis der Handelsfondsabgabe ein, 
die seinem Anteil an der gemeinsamen Nutzung bzw. 
seinem Beteiligungsbetrag entspricht. Dies gilt unab
hängig davon, welches Wirtschaftsorgan bzw. welcher 
Betrieb als Rechtsträger fungiert und die gemeinsame 
Investition im Buchwerk aktiviert hat. In Verbindung 
mit gemeinsamen Investitionen zu zahlende Boden
nutzungsgebühren sind analog zu behandeln.

(3) Die Leiter der Wirtschaftsorgane bzw. die zu
ständigen Leiter der staatlichen Organe können auf 
Antrag der ihnen unterstellten Kombinate und Be
triebe entscheiden, daß auf stationär gebundene Grund
mittel, die nur für einen begrenzten Zeitraum im 
Jahr nutzungsfähig sind, für die Versorgung in diesem 
Zeitraum aber besondere Bedeutung besitzen (z. B. Sai
songaststätten, Handelseinrichtungen auf Zeltplätzen, 
Versorgungseinrichtungen zur Betreuung der Leipziger 
Messegäste), nur in dem Umfang ihrer Nutzungsfähig
keit Handelsfondsabgabe geplant wird. Dazu ist ent
sprechend der anteiligen Jahresnutzung der anteilige 
Bruttowert festzustellen, der jedes Quartal in die Be
rechnungsbasis der Handelsfondsabgabe einzubeziehen 
ist. Voraussetzung ist, daß die entsprechenden Grund
mittel nicht für andere Zwecke genutzt werden können.

§5

(1) Die Bewertung der gemieteten und gepachteten 
Grundmittel gemäß § 4 Abs. 1 Buchst, b ist nach Rege
lungen des Ministers für Handel und Versorgung in 
Abstimmung mit dem Minister der Finanzen und dem 
Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik 
vorzunehmen.*

(2) Der planmäßige Durchschnittsbestand an Grund
mitteln ist entsprechend der geplanten Entwicklung, 
ausgehend vom Jahresanfangsbestand zuzüglich der 
Endbestände der Quartale, wie folgt zu ermitteln:

Jahresanfangsbestand + Endbestände der Quartale 
Anzahl der Quartale + 1

* Anweisung Nr. 12/67 des Ministers für Handel und Versor
gung (Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für 
Handel und Versorgung, Heft 30/67)


